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Elektronische Rechnungen

Sehr geehrte Damen und Herren,

in nahezu allen Bereichen unseres Lebens schreitet die Digitalisierung voran. Bei-
spiele gefällig? Postkarten, Einkaufszettel, Notizbuch, Zeitschriften… alles auf dem 
Smartphone und Tablet. Speicherplatz ist kein Thema mehr und Internet ist auch fast 
überall verfügbar, wenngleich der Ausbau schnellerer Frequenzen an manchen Orten 
noch zu wünschen übrig lässt.

Im Bereich des betrieblichen Rechnungswesens wird seit Jahrzehnten bereits digital 
gearbeitet. Vor diesem Hintergrund verwundert es, dass immer noch Rechnungen auf 
Papier ausgedruckt und im frankierten Couvert versendet werden. Denn die in den 
Rechnungen enthaltenen Angaben entstammen einem Datensatz des leistenden Un-
ternehmens und werden beim Empfänger wieder in einen Datensatz überführt. OCR-
Programme helfen mittlerweile dabei, Papierbelege in Datensätze zu überführen.

Große Unternehmen bzw. bestimmte Branchen wie z. B. Banken, Versicherungen und 
die Automobilindustrie tauschen hingegen im B2B Bereich längst nur noch Datensätze 
nach vereinbarten Standards aus. Das Forum elektronische Rechnung Deutschland 
hat demgegenüber einen einheitlichen Standard für elektronische Rechnungen be-
stehend aus einer PDF Datei mit eingebettetem Datensatz erarbeitet. Einzelheiten 
finden sich unter www.ferd-net.de.

Elektronische Rechnungen sparen dem Aussteller und dem Empfänger Kosten und 
ermöglichen eine effizientere Organisation des Rechnungswesens. Aus steuerlicher 
Sicht sind die Vorgaben des Umsatzsteuerrechts sowie die allgemeinen Vorgaben zur 
Ordnungsmäßigkeit der Buchführung zu beachten. In beiden Bereichen ist die elektro-
nische Rechnung fester Bestandteil des Regelungsrahmens. Insbesondere Vorsteuer-
abzug, Archivierungspflichten und Zugriffsrechte der Finanzverwaltung sind lösbare 
Herausforderungen.

Bereits 60% aller B2B-Rechnungen werden in Deutschland elektronisch gestellt. Was 
als kleiner Schneeball vor einigen Jahren begann ist zu einer Lawine geworden. 

Ich wünsche Ihnen auch im Namen meiner Kollegen frohe und erholsame Weihnachts-
tage und danke Ihnen für die vertrauensvolle Zusammenarbeit im zu Ende gehenden 
Jahr.

Mit weihnachtlichen Grüßen

Dr. Udo Bork
Geschäftsführender Gesellschafter bei DORNBACH
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Neuregelung der Erbschaft- 
und Schenkungsteuer

Der Bundesrat stimmte am 14. Okto-
ber 2016 dem Ergebnis des Vermitt-
lungsausschusses zur Reformierung 
der Erbschaft- und Schenkungsteuer 
zu (Bundesrat, Mitt. v. 14.10.2016). 
Das höchst komplizierte Regelungs-
paket tritt überwiegend rückwirkend 
zum 1. Juli 2016 in Kraft. Für Erb-
schaften und Schenkungen ab die-
sem Zeitpunkt gelten unter anderem 
folgende Regelungen:

•   Wird eine Unternehmensbewertung 
im vereinfachten Ertragswertver-
fahren durchgeführt, gilt ein ein-
heitlicher Kapitalisierungsfaktor von 

13,75. Diese Regelung gilt rückwir-
kend zum 1. Januar 2016.

•   Zum begünstigungsfähigen Vermö-
gen gehören im Wesentlichen land- 
und forstwirtschaftliches Vermögen, 
Betriebsvermögen und Anteile an 
Kapitalgesellschaften zu mehr als 
25 % im Inland, in der Europäi-
schen Union oder einem Staat des 
Europäischen Wirtschaftsraums.

•   Verwaltungsvermögen ist nach der 
Neuregelung grundsätzlich voll zu 
versteuern.

•   Der Verwaltungsvermögenskatalog 
wurde neu beispielsweise um Brief-
markensammlungen oder Oldtimer 
erweitert.

•   Für Finanzmittel gelten Sonderre-
gelungen. Sie gehören nur dann 
zum schädlichen Verwaltungsver-
mögen, soweit ihr Wert nach Ab-
zug von Schulden 15 % des ge-
meinen Werts des gesamten 
Unternehmens übersteigt.

•   Für Todesfälle sieht das Gesetz 
eine sogenannte Investitionsklau-
sel vor. Wenn erworbenes Verwal-
tungsvermögen innerhalb von zwei 
Jahren in begünstigtes Vermögen 
investiert wird, kann unter be-
stimmten Voraussetzungen die 
Qualifikation als Verwaltungsver-
mögen rückwirkend entfallen. Die-
se Regelung knüpft jedoch an sehr 
strenge Voraussetzungen an. So 

Diese Informationen und weitere Beiträge finden Sie auf unserer Website.

1        Umsatzsteuervoranmeldungen und 
Lohnsteueranmeldungen müssen 
grundsätzlich bis zum 10. des dem 
Anmeldungszeitraum folgenden Mo-
nats (auf elektronischem Weg) ab-
gegeben werden. Fällt der 10. auf 
einen Samstag, Sonntag oder Feier-
tag, ist der nächste Werktag der 
Stichtag. Bei einer Säumnis der 
Zahlung bis zu drei Tagen werden 
keine Säumniszuschläge erhoben. 
Eine Überweisung muss so frühzei-
tig erfolgen, dass die Wertstellung 
auf dem Konto des Finanzamts am 
Tag der Fälligkeit erfolgt.

2        Bei Zahlung durch Scheck ist zu be-
achten, dass die Zahlung erst drei 
Tage nach Eingang des Schecks 
beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es 

sollte stattdessen eine Einzugser-
mächtigung erteilt werden.

3        Für den abgelaufenen Monat; bei Vier- 
teljahreszahlern für das abgelaufe-
ne Kalendervierteljahr; bei Jahres-
zahlern für das abgelaufene Kalen-
derjahr.

4        Für den abgelaufenen Monat, bei 
Dauerfristverlängerung für den vor-
letzten Monat, bei Vierteljahreszah-
lern (ohne Dauerfristverlängerung) 
für das abgelaufene Kalendervier-
teljahr.

5        Die Fälligkeitsregelungen der Sozial-
versicherungsbeiträge sind einheitlich 
auf den drittletzten Bankarbeitstag 
des laufenden Monats vorgezogen 

worden. Um Säumniszuschläge zu 
vermeiden, empfiehlt sich das Last-
schriftverfahren. Bei allen Kranken-
kassen gilt ein einheitlicher Abgabe-
termin für die Beitragsnachweise. 
Diese müssen dann bis spätestens 
zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. 
am 25.01.2017) an die jeweilige 
Einzugsstelle übermittelt werden. 
Regionale Besonderheiten bzgl. der 
Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. 
Wird die Lohnbuchführung durch ex-
tern Beauftragte erledigt, sollten die 
Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn 
Tage vor dem Fälligkeitstermin an 
den Beauftragten übermittelt wer-
den. Dies gilt insbesondere, wenn 
die Fälligkeit auf einen Montag oder 
auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

Termine Januar 2017 ! Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern 
und Sozialabgaben fällig werden:

Steuerart                                         Fälligkeit                   Ende der Schonfrist bei Zahlung durch
  
                                                                                                        Überweisung1                       Scheck2

Lohnsteuer, Kirchensteuer,         10.1.2017                            13.1.2017                           6.1.2017
Solidaritätszuschlag3

  
Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag

Umsatzsteuer4                                       10.1.2017                            13.1.2017                            6.1.2017   

Sozialversicherung5                      27.1.2017                                entfällt                              entfällt

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind 
zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das 
zuständige Finanzamt abzuführen.
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muss die Investition zum Beispiel 
auf einem vorgefassten Plan des 
Erblassers beruhen.

•   Bei mehrstufigen Unternehmens-
strukturen erfolgt die Ermittlung 
des verschonten Vermögens mit-
tels einer konsolidierten Verbunds-
vermögensaufstellung. Das gilt be- 
reits bei zweistufigen Strukturen. 
Die Ermittlungen müssen auf Ebe-
ne der jeweiligen Gesellschaft vor-
genommen werden.

•   Die Regel- und Optionsverschonung 
(Freistellung in Höhe von 85 % 
bzw. 100 %) des begünstigten Ver-
mögens gelten nur dann uneinge-
schränkt, wenn der Erwerb des 
unternehmerischen Vermögens eine 
Grenze von 26 Mio. € nicht über-
steigt. Wird diese Grenze über-
schritten, so kann bis zu einem 
Erwerb von 90 Mio. € zwischen 
dem sogenannten Abschlags- und 
dem Erlassmodell gewählt werden. 
Ab einem Erwerb von mehr als  
90 Mio. € je Erwerber kommt nur 
noch das Erlassmodell in Frage.

•   Die Regel- und Optionsverschonung 
setzen u. a. voraus, dass innerhalb 
einer Frist von fünf Jahren nach 
dem Erwerb eine bestimmte Min-
destlohnsumme nicht unterschritten 
wird. Diese sogenannte Lohnsum-
menregelung spielt dann keine 
Rolle, wenn der Betrieb nicht mehr 
als fünf Beschäftigte hat oder die 
Ausgangslohnsumme 0 € beträgt.

•   Im Abschlagsmodell verringert sich 
der gewährte Verschonungsab-
schlag von 85 % resp. 100 % um 
jeweils einen Prozentpunkt für jede 
750.000 €, um die der Wert des  
begünstigten Vermögens 26 Mio. € 
übersteigt.

•   Im Erlassmodell wird die Steuer 
ganz oder teilweise erlassen, wenn 
der Erwerber nachweist, dass er 
nicht in der Lage ist, die Steuer aus 
seinem verfügbaren Vermögen zu 
begleichen (sogenannte Verscho-
nungsbedarfsprüfung).

•   Für Todesfälle kann ein Recht auf 
Stundung bestehen. Die Stundungs-
möglichkeit ist jedoch auf sieben 
Jahre beschränkt und wird nur für 
das erste Jahr zinslos gewährt.

Da die komplizierten Neuregelungen 
an unterschiedlichste Berechnungs-
größen anknüpfen, kontaktieren Be-
troffene bitte stets ihren steuerlichen 
Berater.

Bestimmungen zur Inventur 
am Bilanzstichtag

Alle Kaufleute, die nach den handels-
rechtlichen oder steuerlichen Vor-
schriften Bücher führen und im Laufe 
des Wirtschaftsjahrs keine perma-
nente Inventur vornehmen, müssen 
zum Ende des Wirtschaftsjahrs Be-
standsaufnahmen vornehmen (Die 
Inventurvorschriften ergeben sich 
aus den §§ 240, 241 HGB und den 
§§ 140, 141 AO). Diese sind eine Vo-
raussetzung für die Ordnungsmäßig-
keit der Buchführung des Unterneh-
mens und müssen zum Bilanzstichtag 
erfolgen.

Steuerliche Teilwertabschreibungen 
können nur noch bei voraussichtlich 
dauernder Wertminderung vorge-
nommen werden. Diese Vorausset-
zungen müssen zu jedem Bilanz-
stichtag neu nachgewiesen wer- 
den. Das ist bei der Inventurdurch-
führung zu berücksichtigen.

Eine Fotoinventur ist nicht zulässig. 
Aufgrund der oft sehr zeitaufwendi-
gen Inventurarbeiten, insbesondere 
bei den Roh-, Hilfs-, und Betriebs-
stoffen, den Fabrikaten und Handels-
waren, gibt es aber zeitliche Erleich-
terungen für die Inventurarbeiten:

•   Bei der so genannten zeitnahen 
Inventur können die Bestandsauf-
nahmen innerhalb von zehn Tagen 
vor oder nach dem Bilanzstichtag 
stattfinden. Zwischenzeitliche Be-
standsveränderungen durch Ein-
käufe oder Verkäufe sind zuverläs-
sig festzuhalten.

•   Bei der zeitlich verlegten Inven-
tur können die Bestandsaufnahmen 
innerhalb der letzten drei Monate 
vor oder der ersten zwei Monate 
nach dem Bilanzstichtag vorge-
nommen werden. Diese Inventur 
erfordert eine wertmäßige Fort-
schreibung bzw. eine wertmäßige 
Rückrechnung der durch die In-
ventur ermittelten Bestände zum 
Bilanzstichtag. Eine nur mengen-
mäßige Fortschreibung bzw. Rück-
rechnung reicht nicht aus. Für Be-
stände, die durch Schwund, Verderb 
und ähnliche Vorgänge unvorher-
sehbare Abgänge erleiden können 
und für besonders wertvolle Güter 
ist nur die Stichtagsinventur zuläs-
sig. Zu beachten ist ebenfalls, dass 
Steuervergünstigungen wie das Ver-
brauchsfolgeverfahren, die auf die 
Zusammensetzung der Bestände 
am Bilanzstichtag abstellen, nicht in 
Anspruch genommen werden kön-
nen.

•   Bei der sogenannten Einlagerungs-
inventur mit automatisch gesteu-
erten Lagersystemen (z. B. nicht 
begehbare Hochregallager) erfolgt 
die Bestandsaufnahme laufend mit 
der Einlagerung der Ware. Soweit 
Teile des Lagers während des Ge-
schäftsjahres nicht bewegt worden 
sind, bestehen Bedenken gegen 
diese Handhabung.

•   Das Stichproben-Inventurverfah-
ren erlaubt eine Inventur mit Hilfe 
anerkannter mathematisch-statisti-
scher Methoden aufgrund von Stich-
proben. Die Stichprobeninventur 
muss den Aussagewert einer kon-
ventionellen Inventur haben. Das 
ist der Fall, wenn ein Sicherheits-
grad von 95 % erreicht und relative 
Stichprobenfehler von 1 % des ge-
samten Buchwerts nicht über-
schritten werden. Hochwertige Gü-
ter und Gegenstände, die einem 
unkontrollierten Schwund unterlie-
gen, sind nicht in dieses Verfahren 
einzubeziehen.

•   Das Festwertverfahren kann auf 
Sachanlagen und Roh-, Hilfs- und 
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Betriebsstoffe angewendet wer-
den. Voraussetzung ist, dass die 
Gegenstände im Gesamtwert für 
das Unternehmen von nachrangi-
ger Bedeutung sind, sich der Be-
stand in Größe, Zusammenset-
zung und Wert kaum verändert 
und die Gegenstände regelmäßig 
ersetzt werden. Eine körperliche 
Inventur ist bei diesen Gegenstän-
den in der Regel alle drei Jahre 
oder bei wesentlichen Mengenän-
derungen sowie bei Änderung in 
der Zusammensetzung vorzuneh-
men.

•   Wird das Verfahren der permanen-
ten Inventur angewendet, ist dar-
auf zu achten, dass bis zum Bilanz-
stichtag alle Vorräte nachweislich 
einmal aufgenommen worden sind.

Bei der Bestandsaufnahme sind alle 
Wirtschaftsgüter lückenlos und voll-
ständig zu erfassen. Die Aufzeich-
nungen sind so zu führen, dass eine 
spätere Nachprüfung möglich ist. Es 
ist zweckmäßig, die Bestandsauf-
nahmelisten so zu gliedern, dass sie 
den räumlich getrennt gelagerten 
Vorräten entsprechen. Der Lagerort 
der aufgenommenen Wirtschaftsgüter 
ist zu vermerken. Die Bestandsauf-
nahmelisten sind von den aufneh-
menden Personen abzuzeichnen. 
Es kann organisatorisch notwendig 
sein, die Bestandsaufnahmen durch 
ansagende Personen und aufschrei-
bende Mitarbeiter vorzunehmen. In-
venturanweisungen, Aufnahmeplä-
ne, Originalaufzeichnungen und die 
spätere Reinschrift der Bestandsauf-
nahmelisten sind aufzubewahren.

Fremde Vorräte, z. B. Kommissions-
waren oder berechnete, vom Kun-
den noch nicht abgeholte Waren 
oder Fabrikate sind getrennt zu la-
gern, um Inventurfehler zu vermei-
den. Fremdvorräte müssen nur er-
fasst werden, wenn der Eigentümer 
einen Nachweis verlangt.

Eigene Vorräte sind immer zu erfas-
sen. Das schließt minderwertige und 
mit Mängeln behaftete Vorräte eben-

so ein wie rollende oder schwim-
mende Waren. Bei unfertigen Er-
zeugnissen muss zur späteren Er- 
mittlung der Herstellungskosten der 
Fertigungsgrad angegeben werden. 
Dabei ist an verlängerte Werkbänke 
(Fremdbearbeiter) und die Werkstatt-
inventur zu denken.

Alle Forderungen und Verbindlich-
keiten des Unternehmens sind zu 
erfassen. Das gilt auch für Besitz- 
und Schuldwechsel. Es sind entspre-
chende Saldenlisten zu erstellen. 
Bargeld in Haupt- und Nebenkassen 
ist durch Kassensturz zu ermitteln.

Zur Inventurerleichterung können 
Diktiergeräte verwendet werden. Be-
sprochene Tonbänder können ge-
löscht werden, sobald die Angaben 
in die Inventurlisten übernommen 
und geprüft worden sind.

Hinweis: In Zweifelsfällen sollte der 
Steuerberater gefragt werden.

Rückwirkung einer  
Rechnungsberichtigung

Der Gerichtshof der Europäischen 
Union (EuGH, Urt. v. 15.09.2016, C 
518/14, DStR 2016, S. 2211) hat ent-
schieden, dass die Ergänzung einer 
unvollständigen Rechnung zurück-
wirkt. Der Vorsteuerabzug aus der 
ursprünglichen Rechnung bleibt er-
halten. Dieses Urteil widerspricht 
dem deutschen Recht, das eine sol-
che Rückwirkung nicht anerkennt.

In dem entschiedenen Fall ging es 
konkret um die Ergänzung der ur-
sprünglich ausgestellten Rechnung 
um eine fehlende Steuer-Nummer 
bzw. Umsatzsteuer-Identifikations-
nummer. Das Gericht begründete 
seine Auffassung u. a. damit, dass 
der Vorsteuerabzug gewährt wird, 
wenn die materiellen Anforderungen, 
die an eine Rechnung gestellt wer-
den, erfüllt sind. Die Angabe z. B. der 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummern 
gehört zu den formellen Bestandtei-
len einer Rechnung. Diese können 
auch nachträglich ergänzt werden.

Neues BMF-Schreiben zu 
Teilwertabschreibungen 
und Anforderungen an eine 
„voraussichtlich dauernde 
Wertminderung“

Das Bundesministerium der Finanzen 
(BMF, Schr. v. 02.09.2016, IV C 6 – S 
2171b/09/10002:002, BStBl 2016 I, 
S. 995) hat zu Fragen der steuerli-
chen Zulässigkeit von Teilwertab-
schreibungen Stellung genommen. 
Dabei geht es vor allem darum, 
wann eine „voraussichtlich dauernde 
Wertminderung“ bei Wertpapieren 
vorliegt. Bei börsennotierten, bör-
sengehandelten und aktienindexba-
sierten Wertpapieren des Anlage- 
und Umlaufvermögens ist von einer 
voraussichtlich dauernden Wertmin-
derung auszugehen, wenn der Bör-
senwert zum Bilanzstichtag unter 
denjenigen im Erwerbszeitpunkt ge-
sunken ist und der Kursverlust die 
Bagatellgrenze von 5 % der Notie-
rung bei Erwerb überschreitet. Ent-
gegen der bisher von der Verwaltung 
vertretenen Auffassung bleiben bis 
zum Tag der Bilanzaufstellung ein-
tretende Kursänderungen unberück-
sichtigt.

Steigt der Börsenkurs zum nächsten 
Bilanzstichtag, muss das Wertpapier 
nach einer vorangegangenen Teil-
wertabschreibung mit dem aktuellen 
Börsenkurs angesetzt werden, wobei 
die ursprünglichen Anschaffungskos- 
ten die Obergrenze bilden. Bei der 
Wertaufholung soll die Bagatellgren-
ze nicht zur Anwendung kommen; 
diese Auffassung der Finanzverwal-
tung ist allerdings umstritten.

Jede Teilwertabschreibung führt zu 
Aufwand und ist damit steuerentlas-
tend; jede Wertaufholung führt zu 
Ertrag und ist damit steuerbelastend.

Beispiel: Das Wertpapier wird zu 
100 angeschafft und so in der Bilanz 
zum 31. Dezember 2013 erfasst. Der 
Börsenkurs beträgt 98 zum 31. De-
zember 2014, 90 zum 31. Dezember 
2015 und 93 zum 31. Dezember 2016.



5

In der Bilanz zum 31. Dezember 
2014 darf keine Teilwertabschrei-
bung erfolgen, da die Bagatellgrenze 
nicht überschritten ist. Zum 31. De-
zember 2015 kann der Steuerpflich-
tige eine Teilwertabschreibung von 
100 auf 90 vornehmen. Tut er dies, 
muss er in der Bilanz zum 31. De-
zember 2016 nach umstrittener Auf-
fassung der Finanzverwaltung das 
Wertpapier mit 93 ansetzen, obwohl 
die Bagatellgrenze nicht überschrit-
ten wird.

Allgemeine  
Geschäftsbedingungen:  
Ab 1. Oktober 2016 darf von  
Verbrauchern für Anzeigen 
und Erklärungen nicht mehr 
als die Textform verlangt 
werden

Unternehmer sollten ihre allgemei-
nen Geschäftsbedingungen (AGB), 
die sie gegenüber Verbrauchern ver-
wenden, überprüfen und gegebe-
nenfalls ändern. Für Schuldverhält-
nisse, die nach dem 30. September 
2016 entstehen, darf für eine Anzei-
ge oder Erklärung des Verbrauchers 
gegenüber dem Unternehmer regel-
mäßig keine strengere Form als die 
Textform vereinbart werden (§ 309 
Nr. 13 Buchstabe b BGB i. d. F. des 
Gesetzes zur Verbesserung der zivil-
rechtlichen Durchsetzung von ver-
braucherschützenden Vorschriften des 
Datenschutzrechts vom 17.02.2016). 
Unter Textform fallen beispielsweise 
E-Mail, Fax oder SMS, wenn die 
Person des Erklärenden erkennbar 
ist (§ 126b BGB). Die vorherige Re-
gelung ließ für Schuldverhältnisse 
vor dem 1. Oktober 2016 noch die 
Schriftform zu. Zur Wahrung der 
Schriftform muss die Erklärung ei-
genhändig im Original unterzeichnet 
werden (§ 126 BGB).

•   Betroffen sind grundsätzlich alle 
mit Verbrauchern geschlossenen 
Formularverträge. Beispielsweise 
für eine Kündigung dürfen diese 
nunmehr nur die Textform verlangen. 

Ist in den AGB die Schriftform ver-
einbart, ist die Klausel unwirksam. 
Damit wären Kündigungen oder 
sonstige Erklärungen des Verbrau-
chers auch mündlich zulässig und 
wirksam. Zusätzlich besteht das 
Risiko, dass der Unternehmer we-
gen der Verwendung von unzuläs-
sigen AGB kostenpflichtig abge-
mahnt wird.

•   Auch bei Arbeitsverträgen schlägt 
die Problematik durch, weil Arbeit-
nehmer regelmäßig als Verbrau-
cher anzusehen sind. Ein Arbeits-
verhältnis kann zwar weiterhin nur 
schriftlich gekündigt werden, weil 
das Gesetz Schriftform anordnet 
(§ 623 BGB). Viele Arbeitsverträge 
enthalten allerdings Ausschluss-
klauseln, wonach Ansprüche aus 
dem Arbeitsverhältnis (Arbeitsent-
gelt, Urlaubsanspruch) zunächst 
schriftlich geltend gemacht werden 
müssen. In Neuverträgen ab dem 
1. Oktober 2016 darf nur noch die 
Textform verlangt werden. Aus-
schlussklauseln, die in einem an-
wendbaren Tarifvertrag geregelt 
sind, dürfen weiterhin auf die 
Schriftform abstellen. Denn Tarifver-
träge unterliegen nicht der AGB-
Kontrolle (§ 310 Abs. 4 Satz 1 BGB).

Zu beachten ist die Gefahr, dass ein 
Alt-Vertrag, mit dem vor dem 1. Ok-
tober 2016 ein Schuldverhältnis be-
gründet wurde, durch eine Änderung 
nach dem 30. September 2016 ge-
gebenenfalls zu einem Neu-Vertrag 
wird. Dann muss die neue Textform-
Regelung eingehalten werden.

Hinweis: Auch für Alt-Verträge galt 
bei vertraglich vereinbarter Schrift-
form bisher schon die gesetzliche Aus-
legungsregel, dass Anzeigen und Er- 
klärungen per E-Mail oder Fax aus-
reichend sein können (§ 127 Abs. 2 
BGB). Mit der Neuregelung werden 
Unternehmer gezwungen, ihren Ver-
tragspartnern (Verbrauchern) in den 
AGB die geltende Rechtslage mitzu-
teilen.

Anschaffungsnahe  
Herstellungskosten  
anstelle Sofortabzug  
bei Gebäudesanierung

Die Rechtsprechung hat den Begriff 
der „Instandsetzungs- und Moderni-
sierungsmaßnahmen“ (§ 6 Abs. 1 Nr. 
1a EStG) konkretisiert.

Zu den Herstellungskosten eines 
Gebäudes gehören auch Aufwendun-
gen für Instandsetzungs- und Moder-
nisierungsmaßnahmen, die innerhalb 
von drei Jahren nach der Anschaf-
fung des Gebäudes durchgeführt 
werden und 15 % der Anschaffungs-
kosten (ohne Umsatzsteuer) des 
Gebäudes übersteigen.

Der Bundesfinanzhof BFH, Urt. v. 
14.06.2016, IX R 25/14, IX R 15/15, 
IX R 22/15) hat in mehreren Urteilen 
die Auffassung vertreten, typische 
Schönheitsreparaturen gehörten zu 
den „anschaffungsnahen“ Herstel-
lungskosten. Der BFH verhindert in-
soweit den sofortigen Werbungskos-
tenabzug, weil solche Maßnahmen 
das Gebäude erst betriebsbereit, d. h. 
vermietbar machen.

Hinweis: Aufwendungen für Erhal-
tungsaufwendungen, die jährlich übli-
cherweise anfallen, wie etwa Wartungs-
arbeiten an Heizungsanlagen, können 
indes als sofort abzugsfähige Wer-
bungskosten berücksichtigt werden.

Überprüfung der Gesell-
schafter-Geschäftsführer-
bezüge einer GmbH

Bezüge der Gesellschafter-Geschäfts-
führer müssen regelmäßig auf ihre 
Angemessenheit hin überprüft werden. 
Bei dieser Prüfung werden folgende 
Gehaltsbestandteile mit berücksich-
tigt: Festgehalt (einschließlich Über-
stundenvergütung), Zusatzvergütun-
gen (z. B. Urlaubsgeld, Tantiemen, 
Gratifikationen), Pensionszusagen und  
Sachbezüge (BMF, Schr. v. 14.10.2002, 
IV A 2 S 2742 62/02, BStBl 2002 I,  
S. 972, BMF, Schr. v. 01.02. 2002, IV 
A 2 S 2742 4/02, BStBl 2002 I, S. 219).
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Die Vergütungsbestandteile dürfen 
sowohl dem Grunde nach, als auch 
der Höhe nach nicht durch das Ge-
sellschaftsverhältnis veranlasst sein. 
Zudem müssen die einzelnen Ge-
haltsbestandteile sowie die Gesamt-
vergütung angemessen sein. Da-
nach ist zu prüfen, ob auch ein 
fremder Geschäftsführer, der keine 
Beteiligung an der GmbH hält, diese 
Entlohnung für seine Tätigkeit erhal-
ten hätte. Es kann auch notwendig 
sein, die Tantieme und die Gesamt-
bezüge – z. B. wegen weiterer Bezü-
ge aus anderen Tätigkeiten – auf ei-
nen bestimmten Höchstbetrag zu 
begrenzen (BFH, Urt. v. 15.12.2004, 
I R 79/04, BFH/NV 2005, S. 1147, LEX- 
inform 5900731; BFH, Urt. v. 27.02. 
2003, I R 46/01, BStBl 2004 II, S. 132). 
Beschäftigt eine GmbH mehrere Ge-
schäftsführer, müssen insbesondere 
bei kleinen Unternehmen ggf. Vergü-
tungsabschläge vorgenommen wer-
den (BFH, Beschl. v. 09.10.2013, I B 
100/12, BFH/NV 2014, S. 385).

Damit die Vergütungen des Gesell-
schafter-Geschäftsführers als Betriebs-
ausgaben berücksichtigt werden kön- 
nen, muss zuvor ein Anstellungsvertrag 
abgeschlossen werden. In diesem muss  
klar und eindeutig formuliert werden, 
welche Vergütungen der Gesellschaf-
ter-Geschäftsführer erhält. Fehlen 
diese Vereinbarungen, liegt eine ver-
deckte Gewinnausschüttung vor.

Sowohl die Neufestsetzung als auch 
sämtliche Änderungen der Bezüge sind 
grundsätzlich im Voraus durch die 
Gesellschafterversammlung festzu-
stellen (BMF, Schr. v. 16.05.1994, IV B 
7 S 2742 14/94, BStBl 1994 I, S. 868).

Hinweis: Aufgrund der Vielzahl der 
Urteile zu diesem Themengebiet ist 
es sinnvoll, die Bezüge insgesamt mit 
dem Steuerberater abzustimmen.

Verlustrücktrag trotz 
schädlichen Beteiligungs-
erwerbs

Bei einer Körperschaft (z. B. GmbH) 
gehen nicht genutzte Verluste teil-
weise oder vollständig unter, wenn 

sich die Beteiligungsverhältnisse an 
der Körperschaft ändern, und darü-
ber hinaus ein schädlicher Beteili-
gungserwerb vorliegt. Bei einem 
schädlichen Beteiligungserwerb von 
mehr als 25 %, aber nicht mehr als 
50 %, kommt es zu einem quotalen 
Untergang nicht genutzter Verluste 
in Höhe der übertragenen Anteile  
(§ 8c Abs. 1 Satz 1 KStG). Beträgt 
der schädliche Beteiligungserwerb 
mehr als 50 %, gehen nicht genutzte 
Verluste vollständig unter. Verluste, 
die bis zum schädlichen Beteili-
gungserwerb entstanden sind, dürfen 
nicht mit danach entstandenen  
Gewinnen ausgeglichen oder abge-
zogen werden. Auch ein Verlustrück-
trag in vorangegangene Veranla-
gungszeiträume ist nach Ansicht der 
Finanzverwaltung (BMF, Schr. v. 04.07. 
2008, IV C 7 – S-2745a/08/ 10001, 
BStBl 2008 I, S. 736) nicht möglich.

Dagegen hat das Finanzgericht Müns- 
ter (FG Münster, Urt. v. 21.07. 2016, 
9 K 2794/15, (Rev. eingel., Az. BFH: 
I R 61/16), EFG 2016, S. 1546) den 
Verlustrücktrag zugelassen, weil im 
Urteilsfall der Verlust nach dem 
schädlichen Beteiligungserwerb er-
wirtschaftet wurde. Nur die Verluste, 
die auf die Altgesellschafter entfal-
len, können nicht zum Abzug zuge-
lassen werden.

Der Bundesfinanzhof muss abschlie-
ßend entscheiden.

Hinweis: Derzeit plant die Bundes-
regierung die mögliche Verlustver-
rechnung zu erweitern. Das Gesetz-
gebungsverfahren läuft noch.

Vorübergehende konzern-
interne Abordnung nach 
Großbritannien führt nicht 
zur Verlagerung der Steuer-
pflicht

Ein in Deutschland ansässiger und 
auch dort beschäftigter Arbeitnehmer 
wurde konzernintern für 107 Tage bei 
einer Konzerngesellschaft in Großbri-
tannien tätig. Seine Vergütung bezog 

er unverändert von dem deutschen 
Unternehmen. Konzernintern erfolgte 
für ihn lediglich eine Kostenverteilung 
nach einem allgemeinen Verrech-
nungsschlüssel.

Das Finanzgericht Münster (FG 
Münster, Urt. v. 24.08.2016, 7 K 
821/13, EFG 2016, S. 1587) folgte 
der Ansicht des Arbeitnehmers nicht, 
dass für die Zeit seiner Tätigkeit in 
Großbritannien das dortige Konzern-
unternehmen als sein wirtschaftlicher 
Arbeitgeber anzusehen wäre. Es be-
gründete seine Auffassung damit, 
dass der Arbeitnehmer keine 183 Tage 
in Großbritannien verbracht habe. 
Die Vergütung wurde unverändert 
von dem deutschen Konzernunter-
nehmen gezahlt. Eine konzerninterne 
Verrechnung nach einem allgemei-
nen Verteilungsschlüssel reicht nicht 
aus, um das britische Unternehmen 
als wirtschaftlichen Arbeitgeber anzu-
sehen.

Das Besteuerungsrecht verblieb in 
Folge in Deutschland.

Bonuszahlungen der Kran-
kenkasse mindern nicht 
den Sonderausgabenabzug

Erstattet eine gesetzliche Kranken-
kasse im Rahmen eines Bonuspro-
gramms dem Versicherten die von 
ihm getragenen Kosten für Gesund-
heitsmaßnahmen, mindert dies nicht 
die als Sonderausgaben abziehba-
ren Krankenversicherungsbeiträge.

In dem vom Bundesfinanzhof (BFH, 
Urt. v. 01.06.2016, X R 17/15, DStR 
2016, S. 2156) entschiedenen Fall 
ging es um das Bonusprogramm ei-
ner Krankenkasse, das zur Förde-
rung eines Gesundheitsverhaltens 
der Versicherten Anreiz bieten sollte. 
Der Versicherte erhielt einen Bonus, 
wenn er bestimmte kostenfreie Vor-
sorgemaßnahmen in Anspruch ge-
nommen hatte oder für Kosten, die 
von ihm persönlich getragen wurden.

Das Gericht argumentiert, dass es 
sich bei solchen Zahlungen nicht um 
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eine Erstattung von Krankenversi-
cherungsbeiträgen, sondern um die 
Erstattung der vom Versicherten ge-
tragenen Aufwendungen handele. 
Damit sind allenfalls die als außerge-
wöhnliche Belastung abziehbaren 
Aufwendungen zu kürzen.

Wegfall der Einkunfts- 
erzielungsabsicht bei  
längerem Leerstand

Steht eine Eigentumswohnung in  
einer sanierungsbedürftigen Wohn-
anlage längere Zeit leer, weil die fi-
nanziellen Mittel für eine Gesamt- 
sanierung fehlen, ist bei einem Leer-
stand von mehr als sechs Jahren 
vom Wegfall der Einkunftserzie-
lungsabsicht auszugehen.

Die Mitglieder einer sanierungsbe-
dürftigen Wohnungsanlage hatten 
die heruntergekommenen Wohnun-
gen mehrere Jahre vermietet und 
sodann Sanierungsarbeiten in An-
griff genommen. Die dafür von den 
Miteigentümern gezahlte Sonderum-
lage wurde jedoch teilweise unter-
schlagen, die Sanierungsmaßnah-
men mussten abgebrochen werden. 
Dies führte zu einem Leerstand der 
Mietwohnungen. Da auch nach Ab-
lauf von fünf Jahren nicht abzusehen 
war, ob jemals die erforderliche Ge-
samtsanierung der Wohnanlage zum 
Abschluss gebracht werden kann, 
wurde eine Einkunftserzielungsab-
sicht ab dem sechsten Jahr verneint.

Der Bundesfinanzhof muss abschlie-
ßend entscheiden (FG Mecklenburg 
Vorpommern, Urt. v. 06.04.2016, 3 K 
44/14, (Rev. eingel., Az. BFH: IX R 
17/16), EFG 2016, S. 1335).

Geldtransaktionen vom 
Konto des Ehemanns auf 
ein Konto der Ehefrau 
können schenkungsteuer-
pflichtig sein

Bei Geldtransaktionen zwischen Ehe- 
leuten ohne Gegenleistung ist im 
Hinblick auf die Schenkungsteuer 
Vorsicht geboten, wie ein vom Bun-
desfinanzhof (BFH, Urt. v. 15.06. 
2016, II R 24/15, DStR 2016, S. 2095) 
entschiedener Fall zeigt.

Ein Ehemann war Inhaber eines Bank- 
kontos, über das seine Ehefrau auch 
Kontovollmacht hatte. Er überwies 
hiervon erhebliche Geldbeträge auf 
ein Konto seiner Frau. Das Finanz-
amt sah hierin eine freigiebige Zu-
wendung und setzte Schenkungsteuer 
fest, weil die Freibeträge überschrit-
ten waren. Die Ehefrau behauptete, 
das Geld auf dem Konto des Ehe-
manns hätte ihr schon seit langem 
zur Hälfte gehört. Dies konnte sie 
weder beweisen noch schlüssig dar-
legen, sodass das Gericht die Schen-
kungsteuerfestsetzung als rechtens 
betrachtete. Auch die Kontovollmacht 
der Ehefrau war für das Gericht kein 
Indiz, dass ihr das Guthaben anteil-
mäßig gehörte.

Hinweis: Eheleute können unterein-
ander eine Bruchteilsberechtigung 
des Ehegatten, der nicht Kontoinha-
ber ist, am Kontoguthaben vereinba-
ren. Zahlen beispielsweise beide 
Ehegatten Geld auf ein Sparkonto 
des einen Ehegatten und besteht 
Einvernehmen darüber, dass die Er-
sparnisse beiden zugutekommen 
sollen, so gehört ihnen das Gutha-
ben auch zivilrechtlich im Zweifel zu 
gleichen Teilen. Dies sollte zu Be-
weiszwecken aber schriftlich und 
zeitnah dokumentiert sein.

Auch bei sog. Oder-Konten, die bei-
den Eheleuten gehören, ist Vorsicht 
geboten, wenn nur ein Ehegatte Ein-
zahlungen darauf vornimmt. Es soll-
te jedenfalls steuerlicher Rat einge-
holt werden.

Abfindungszahlung an wei-
chenden Erbprätendenten 
ist Nachlassverbindlichkeit

Der Erbe kann eine Abfindungszah-
lung an den weichenden Erbpräten-
denten als Nachlassverbindlichkeit 
abziehen. Im vom Bundesfinanzhof 
(BFH, Urt. v. 15.06.2016, II R 24/15, 
DStR 2016, S. 2095) entschiedenen 
Fall hatte die Erblasserin im notariel-
len Testament die E als Alleinerbin 
eingesetzt. Später unterzeichnete 
die Erblasserin eine handschriftliche 
Urkunde, in der ihr Finanzberater F 
als Alleinerbe ausgewiesen ist. Vor 
dem Nachlassgericht stritten E und F 
um die Erbenstellung und schlossen 
einen Vergleich. E zahlte 160.000 € 
an F. Dafür nahm er seinen Antrag 
auf Erteilung eines Erbscheins zu-
rück und verpflichtete sich, alles Er-
forderliche zu tun, damit E die Er-
benstellung erlangen konnte. Das 
Gericht stufte die Abfindungszahlung 
– anders als das Finanzamt – als Er-
werbskosten ein, die als Nachlass-
verbindlichkeit (§ 10 Abs. 5 Nr. 3 
Satz 1 ErbStG) die Bemessungs-
grundlage der Erbschaftsteuer min-
dern.
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Neue Beitragsbemessungsgrenzen ab 1. Januar 2017

Ab 1. Januar 2017 gelten folgende Werte in der Sozialversicherung (http://www.bundesregierung.de; BMAS (Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales), Mitt. v. 05.09.2016):

Die für die Beurteilung der Krankenversicherungspflicht geltenden Jahresarbeitsentgeltgrenzen betragen für die bei 
einer gesetzlichen Krankenkasse versicherten Arbeitnehmer 57.600,00 €. Für die bereits am 31. Dezember 2002 in 
der Privaten Krankenversicherung versicherten Beschäftigten beträgt die Grenze 52.200,00 €.

2014

€

2013

€

2014

€

2013

€
West
Krankenversicherung
Pflegeversicherung
Rentenversicherung
Arbeitslosenversicherung

Ost
Krankenversicherung
Pflegeversicherung
Rentenversicherung
Arbeitslosenversicherung
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monatlich monatlich jährlich jährlich

4.350,00
4.350,00
6.350,00
6.350,00

4.350,00
4.350,00
5.700,00
5.700,00

4.237,50
4.237,50
6.200,00
6.200,00

4.237,50
4.237,50
5.400,00
5.400,00

52.200,00
52.200,00
76.200,00
76.200,00

52.200,00
52.200,00
68.400,00
68.400,00

50.850,00
50.850,00
74.400,00
74.400,00

50.850,00
50.850,00
64.800,00
64.800,00

2017
monatlich

€

2016
monatlich

€

2017
jährlich

€

2016
jährlich

€


